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Ort der Lieferung von Elektrizität und Gas
Änderung der 6. EG-Richtlinie

Vorschlag der Europäischen Kommission vom 5. Dezember 2002

Im Zuge der Liberalisierung der Elek-
trizitäts- und Gasmärkte in der EU hat
der grenzüberschreitende Handel mit
Strom und Gas innerhalb der EU aber
auch im Verhältnis zwischen den EU-
Mitgliedstaaten und Drittstaaten sehr
rasch an Bedeutung gewonnen. Die Er-
schliessung neuer Märkte hat mitunter
einschneidende Auswirkungen auf die
mehrwertsteuerliche Behandlung der
Umsätze der Elektrizitäts- und Gaswirt-
schaft [1].

Bis anhin hat die Mehrwertsteuerge-
setzgebung in der EU und der Schweiz
den besonderen Verhältnissen der
Elektrizitäts- und Gasbranche in kei-
ner Weise Rechnung getragen. Dieser
Umstand führte dazu, dass die EU-
Mitgliedstaaten – wie auch Drittstaa-
ten – die unterschiedlichsten Regelun-
gen betreffend den Ort der Lieferung
von Elektrizität und Gas kennen. Aber
auch die sog. Netzleistungen werden je
nach EU-Mitgliedstaat oder Drittstaat
unterschiedlich qualifiziert. Die Folgen
sind eine grosse Rechtsunsicherheit bei
den betroffenen Unternehmen sowie
Besteuerungslücken und Doppelbe-
steuerungen.

Zur Schaffung eines echten Binnen-
marktes sowie zur Vereinfachung der
Mehrwertsteuervorschriften für die
Elektrizitäts- und Gaswirtschaft schlägt
die EU-Kommission nunmehr vor, in
der 6. EG-Richtlinie [2] die Vorschrif-
ten über den Ort der Lieferung von
Elektrizität und Gas sowie jene über
die Netzleistungen grundlegend zu än-
dern.

1. Ort der Lieferung von
Elektrizität und Gas

1.1 Bisherige Regelung in der EU

Sowohl in der 6. EG-Richtlinie als auch
im Bundesgesetz über die Mehrwert-

steuer (MWSTG) werden Energien
jeglicher Art umsatzsteuerlich wie kör-
perliche Sachen behandelt und unter-
liegen demzufolge der Lieferungsbe-
steuerung [3]. Nach dem Willen der
EU-Kommission sollen Strom und Gas
auch in Zukunft als Gegenstände gel-
ten. Hingegen wird vorgeschlagen, die
Vorschriften zur Ortsbestimmung bei
Strom- und Gaslieferungen zu ändern
(vgl. nachstehende Ziff. 1.2). Damit soll
dem Umstand Rechnung getragen
werden, dass sich bei dieser Art von
Gegenständen die Warenbewegung,
d.h. der physische Strom- bzw. Gas-
fluss, nicht nach den vertraglichen Ver-
hältnissen richtet.

Gemäss den allgemeinen Regeln der
6. EG-Richtlinie liegt der Ort der Liefe-
rung bei grenzüberschreitenden Trans-
aktionen grundsätzlich dort, wo sich
der Gegenstand, in concreto der Strom
bzw. das Gas, zum Zeitpunkt des Be-
ginns der Versendung oder Beförde-
rung an den Erwerber befindet (Art. 8
Abs. 1 Bst. a der 6. EG-RL). Wird der
fragliche Gegenstand weder versandt
noch befördert, so gilt die Lieferung
dort als ausgeführt, wo sich der Gegen-
stand zum Zeitpunkt der Lieferung be-

findet (Art. 8 Abs. 1 Bst. b der 6. EG-
RL).

Abweichend von diesen allgemeinen
Regeln zur Ortsbestimmung wird mit-
unter die Auffassung vertreten, dass
die Stromlieferung jeweils dort er-
bracht wird, wo sich der Zähler befin-
det und die Strommenge endgültig ge-
messen wird. Ein anderer Lösungsan-
satz geht dahin, Stromlieferungen an
Elektrizitätsunternehmen und Strom-
händler jeweils am Domizil des Ab-
nehmers zu besteuern [4].

Bei den innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen greift eine Steuerbefreiung
Platz, wenn der Abnehmer steuer-
pflichtig ist und der Gegenstand von
einem Mitgliedstaat in einen anderen
Mitgliedstaat befördert oder versandt
wird [5]. Da aber Elektrizität und in der
Regel auch Gas nicht mit herkömmli-
chen Transportmitteln (LKW, Eisen-
bahn, Schiff) befördert bzw. versandt
wird, ist der entsprechende Nachweis
schwierig zu führen.

1.2 Vorschlag der EU-Kommission

Die von der EU-Kommission vorge-
schlagene Neuregelung unterscheidet
zwischen Strom- und Gaslieferungen
zum Wiederverkauf (vgl. nachstehen-
de Ziff. 1.2.1) und solchen an Endver-
braucher (vgl. nachstehende Ziff. 1.2.2).
Derzeit ist noch offen, mit welchen Do-
kumenten der Nachweis geführt wer-
den kann, dass der Strom bzw. das Gas
zum Wiederverkauf bestimmt sind.

1.2.1 Strom- und Gaslieferungen
zum Wiederverkauf

1.2.1.1 Ort der Lieferung

Nach dem Willen der EU-Kommission
werden Strom- und Gaslieferungen un-
terhalb der Stufe des Endverbrauchs
neu wie eine Dienstleistung behandelt
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(vgl. Art. 9 Abs. 2 Bst. e der 6. EG-RL).
Die vorgeschlagenen Änderungen be-
treffen jedoch nur die Lieferung von
Elektrizität über das Netz und die Lie-
ferung von Gas, einschliesslich verflüs-
sigten Erdgases (LNG) [6], in Pipelines.
Der Handel mit Flaschengas soll wei-
terhin nach den bisher geltenden Vor-
schriften besteuert werden.

Gemäss Kommissionsvorschlag wer-
den die hier zur Diskussion stehenden
Lieferungen neu an dem Ort besteuert,
an dem der Abnehmer den Sitz seiner
wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine
feste Niederlassung hat, an den/die die
Elektrizität bzw. das Gas geliefert wird
(Art. 8 Abs. 1 Bst. d der 6. EG-RL). Ob
der Kunde in der EU oder in einem
Drittstaat ansässig ist, spielt keine
Rolle. In der Folge unterliegt eine Lie-
ferung von Strom oder Gas an einen
Wiederverkäufer mit Sitz in der Schweiz
nicht der EU-Umsatzsteuer. Anders
verhält es sich hingegen, wenn die Lie-
ferung von Strom oder Gas an einen
Wiederverkäufer mit Sitz in der EU er-
folgt. Gegebenenfalls unterliegt die
Strom- bzw. Gaslieferung selbst dann
der EU-Umsatzsteuer, wenn beispiels-
weise der Strom in der Schweiz produ-
ziert und übergeben wird. In solchen
Fällen wird es zwangsläufig zu Dop-
pelbesteuerungen kommen, falls der
Schweizer Gesetzgeber keine EU-kom-
patible Lösung ins MWSTG aufnimmt.

Ein Ausfuhrnachweis im üblichen Sinne
ist nicht mehr erforderlich. Vielmehr
genügt es – analog zu den Dienstleistun-
gen nach Art. 9 Abs. 2 Bst. e der 6. EG-
RL – nachzuweisen, dass die Lieferung
an einen Abnehmer erbracht worden
ist, der den Sitz seiner wirtschaftlichen
Tätigkeit ausserhalb der EU hat. Folg-
lich sind solche Lieferungen abwei-
chend von Art. 22 Abs. 6 Bst. b der 6.
EG-RL auch nicht mehr in der zusam-
menfassenden Meldung zu deklarieren.

1.2.1.2 Obligatorische Umkehrung
der Steuerschuldnerschaft

Zur Vereinfachung der Besteuerung
wird dieses Verfahren mit einer obli-
gatorischen Umkehrung der Steuer-
schuldnerschaft kombiniert, sofern der
Lieferer und der Abnehmer nicht in
demselben Hoheitsgebiet niedergelas-
sen sind (Art. 21 Abs. 1 Bst. f der 6. EG-

RL). Dadurch soll vermieden werden,
dass sich die Lieferer von Elektrizität
und Gas zum Wiederverkauf in meh-
reren Mitgliedstaaten für mehrwert-
steuerliche Zwecke registrieren lassen
müssen.

1.2.2 Strom- und Gaslieferungen
an Endverbraucher

1.2.2.1 Ort der Lieferung

Lieferungen von Elektrizität und Gas,
die nicht zum Wiederverkauf bestimmt
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Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung
der Richtlinie 77/388/EWG hinsichtlich der Vorschriften
über den Ort der Lieferung von Elektrizität und Gas [10]

Artikel 1

Die Richtlinie 77/388/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 5 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz hinzugefügt:
«Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten als Erdgas auch verflüssigtes Erd-
gas, Biogas und Gas aus Biomasse sowie andere Arten von Gas, sofern es
technisch möglich ist, sie sicher in das Erdgasleitungssystem einzuspeisen
und über dieses zu befördern.»

2. In Artikel 8 Absatz 1 werden die Buchstaben d) und e) hinzugefügt:
«d) für den Fall, dass Elektrizität oder Erdgas in Pipelines an einen Steuer-
pflichtigen geliefert wird, der im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
Elektrizität oder Erdgas zum Wiederverkauf erwirbt oder einführt, der Ort, an
dem der Kunde den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine feste
Niederlassung hat, an den/die die Gegenstände geliefert werden; 
e) für den Fall, dass die Lieferung von Elektrizität oder Erdgas in Pipelines
nicht unter Buchstabe d) fällt, der Ort, an dem der Kunde die Gegenstände
tatsächlich nutzt.»

3. In Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe e) wird nach dem achten Spiegelstrich
folgender Spiegelstrich hinzugefügt:
«- Gewährung des Zugangs zu Elektrizitäts- und Gasverteilungsnetzen
und Übertragung oder Beförderung über diese Netze.»

4. In Artikel 14 Absatz 1 wird der Buchstabe k) hinzugefügt:
«k) endgültige Einfuhr von Elektrizität und Erdgas in Pipelines.»

5. In Artikel 21 Absatz 1 in der Fassung von Artikel 28g wird der Buchstabe f)
hinzugefügt:
«f) der im Inland für Zwecke der Mehrwertsteuer registrierte Empfänger
einer Lieferung von Gegenständen im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buch-
stabe d), wenn diese Lieferung von einem Steuerpflichtigen mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland bewirkt wird.»

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens am ..... nachzukommen. Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Wenn die Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen sie in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung
auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Be-
zugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.



sind, gelten als für den Verbrauch er-
worben. Solche Lieferungen, also
hauptsächlich Lieferungen vom Vertei-
ler an den Endverbraucher, werden an
dem Ort besteuert, an dem der Ab-
nehmer die Elektrizität bzw. das Gas
tatsächlich verbraucht (Art. 8 Abs. 1
Bst. e der 6. EG-RL). Gemäss gelten-
der Praxis befindet sich der Ort des
tatsächlichen Verbrauchs grundsätzlich
dort, wo der Strom- bzw. Gasverbrauch
gemessen wird, d.h. beim Zähler.

1.2.2.2 Fakultative Umkehrung
der Steuerschuldnerschaft

Die Steuer auf Strom- und Gasliefe-
rungen an Endverbraucher wird grund-
sätzlich vom Steuerpflichtigen geschul-
det, der die steuerpflichtige Lieferung
bewirkt [7]. In der Folge müssen sich
die Produzenten und/oder Verteiler für
direkte Lieferungen an steuerpflichtige
oder nichtsteuerpflichtige Verbraucher
in dem Land registrieren lassen, in dem
der Abnehmer den Strom bzw. das Gas
tatsächlich verbraucht.

Handelt es sich jedoch beim Abnehmer
um einen Steuerpflichtigen, so kann
der Mitgliedstaat, in dem der Ver-
brauch erfolgt, für eine Umkehrung
der Steuerschuldnerschaft optieren [8].

1.2.3 Steuerbefreiung bei der Einfuhr

Die vorgeschlagene Änderung der
Vorschriften über den Ort der Liefe-
rung von Strom und Gas bedingen,
dass in Art. 14 Abs. 1 der 6. EG-RL ein
neuer Buchstabe k) eingefügt wird, der
die Einfuhr von Elektrizität und Gas in
Pipelines mit Recht auf Vorsteuerab-
zug von der Steuer befreit. Ohne diese
Änderung bestünde die Gefahr von
Doppelbesteuerungen. Unklar ist, ob
bzw. welche Formalitäten bei der Ein-
fuhr von Elektrizität oder Gas in die
EU (z.B. Deklarationspflichten) be-
achtet werden müssen.

2. Qualifikation von
Netzleistungen
Zur Harmonisierung und Vereinfa-
chung der Besteuerung des Zugangs zu
und der Nutzung von Verteilungsnet-
zen sieht der Kommissionsvorschlag

weiter vor, dass die Gewährung des
Zugangs zu Elektrizitäts- und Gasver-
teilungsnetzen sowie die Übertragung
und Beförderung über diese Netze in
Art. 9 Abs. 2 Bst. e der 6. EG-RL ex-
plizit aufgeführt werden.

In der Folge gelten Netzleistungen als
an dem Ort erbracht, an dem der
Dienstleistungsempfänger den Sitz sei-
ner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine
feste Niederlassung hat, für welche die
Dienstleistung erbracht worden ist.
Seit Inkrafttreten des MWSTG per
1. Januar 2001 kennt die Schweizer Ver-
waltungspraxis eine vergleichbare Re-
gelung [9].

3. Inkrafttreten
Die vorgeschlagenen Änderungen dürf-
ten – vorbehältlich der Zustimmung
der einzelnen EU-Mitgliedstaaten –
frühestens Anfang 2004 in Kraft treten.

4. Schlussbemerkungen
Weder die geltende 6. EG-Richtlinie
noch das MWSTG tragen den beson-
deren Verhältnissen der Elektrizitäts-
und Gasbranche Rechnung. Als Folge
davon haben sich in den einzelnen
Staaten die unterschiedlichsten Rege-
lungen über den Ort der Lieferung von
Elektrizität und Gas herausgebildet,
welche den betroffenen Unternehmen
eine korrekte Abwicklung ihrer
Strom- und Gaslieferungen teilweise
verunmöglichen.

Durch eine Änderung der 6. EG-Richt-
linie will die EU-Kommission diesen
Missstand beseitigen. Nach der hier
vertretenen Auffassung ist die vorge-
schlagene Neuregelung praktikabel
und sachgerecht. Zudem wird vermie-
den, dass sich die Stromproduzenten
und -händler in verschiedenen Mit-
gliedstaaten registrieren lassen müs-
sen. Es gilt nunmehr abzuwarten, ob
der Kommissionsvorschlag im weite-
ren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens noch Änderungen erfahren wird.
Nach der hier vertretenen Auffassung
wäre es insbesondere zu begrüssen,
wenn der EU-Gesetzgeber darauf ver-

zichten würde, die Besteuerung der
Elektrizität bzw. des Gases am Ort des
Bezügers davon abhängig zu machen,
ob dieser die Energie zum Zwecke des
Wiederverkaufs erworben hat. Viel-
mehr sollte es genügen, dass der Bezü-
ger im Rahmen seiner wirtschaftlichen
Tätigkeit mit Energie handelt. Für die
betroffenen Unternehmen empfiehlt
es sich, frühzeitig zu überlegen, welche
konkreten Massnahmen im Hinblick
auf die geplante Richtlinienänderung
ergriffen werden müssen (EDV-Um-
stellung, Deregistrierung usw.).

Im weiteren stellt sich die Frage, ob der
Schweizer Gesetzgeber oder der Ver-
ordnungsgeber, gestützt auf Art. 16
MWSTG [11], nicht eine analoge Re-
gelung ins MWSTG aufnehmen sollte,
um Doppelbesteuerungen und Be-
steuerungslücken zu vermeiden. Eine
dahingehende Diskussion sollte so
bald als möglich aufgenommen wer-
den, da der Gesetzgebungsprozess in
der Regel langwierig ist.
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